
türlichen Lebensräume. Es gilt grund-
sätzlich ein Verschlechterungsverbot
und ein Verbesserungsgebot. Die EU-
Mitgliedsstaaten sind an die europäi-
schen Rechtsvorgaben gebunden. Sie
sind also nicht mehr in der Position,
inhaltliche Festlegungen zu treffen. 

Namhafte Autoren vertreten diese
These, wobei die Auswirkungen von
Naturschutzeingriffen durchwegs als
vermögensrechtlicher Nachteil des Ei-
gentümers gesehen werden. Über die
Höhe dieser Wertminderung bestehen
sehr unterschiedliche Vorstellungen. Ex-
pertenbefragungen (Schätzpreismetho-
de) ergaben Abschläge von 5 bis 35 %,
ohne dass jedoch diese Sätze in Bezug
auf ihre tatsächliche Markttauglichkeit
geprüft wurden oder konkrete Ver-
gleichsfälle (Vergleichswertverfahren)
herangezogen werden können. 

Gesetzliche Vorgaben

Die Rechtssprechung (BRD, Schweiz,
Österreich) hat bisher keine klaren Vor-
gaben geliefert. Anhängige Verfahren
wurden zumeist im Vorfeld durch ein-
vernehmliche Vergleichsregelungen ab-
geschlossen. Einen vielleicht rich-
tungsweisenden Ansatz für die weite-
re Diskussion hat jedoch die Entschei-
dung des Obersten Gerichtshofes vom
29.09.2009 (8Ob35/09v) gebracht.

Die Ausgangssituation 

Natura 2000 ist die offizielle Be-
zeichnung für ein Netz von Schutzge-
bieten, das innerhalb der EU nach den
Maßgaben der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie errichtet wurde. Zweck ist
der länderübergreifende Schutz ge-
fährdeter wildlebender heimischer
Pflanzen- und Tierarten und ihrer na-
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Wird der Verkehrswert von Waldflächen durch
 naturschutzbehördliche Schutzgebietsausweisungen

nachteilig beeinflusst? Eine Gruppe steirischer 
 Waldbesitzer wollte es wissen. Das Ergebnis ist

 richtungsweisend für die deutschsprachige
 Rechtsprechung. 

Verkehrswertminderung 
bei Naturschutzeingriffen?

Von Univ.-Lektor DI Dr. Gerald SCHLAGER, Salzburg

Ï

Ein Musterprozess einer Reihe von
Waldbesitzern in den Niederen Tauern

führte zur Klarstellung: Entschädigungs-
fähig in Gebieten, die durch Auflagen

der Naturschutzbehörde betroffen sind,
sind nur tatsächlich realisierte

 Mindererträge.

Ï

Im betroffenen Naturschutz gebiet: der
Riesachsee in den Schladminger Tauern.
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wird die Entschädigungspflicht einer
allfälligen Minderung des Verkehrs-
wertes in Europaschutzgebieten wie
folgt verneint: Eigentumsbeschränkun-
gen können dann entschädigungslos
vorgesehen werden, wenn diese ver-
hältnismäßig und gesellschaftlich er-
forderlich sind. Erst ab einer unver-
hältnismäßigen Eingriffsintensität in das
Grundeigentum kann eine Entschädi-
gungspflicht entstehen. Die alleinige Er-
klärung zum Naturschutzgebiet stellt
noch keinen Anlassfall für eine Ent-
schädigungszahlung an die Grundei-
gentümer dar, sondern löst nur die
grundsätzliche Verpflichtung einer in-
haltlichen Prüfung aus. Ein Entschädi-
gungsanspruch bestehe erst dann, wenn
konkrete Nutzungseinschränkungen
verordnet werden, die auch tatsächli-
che Bewirtschaftungsnachteile folgern.
Für die Entschädigungspflicht werden
die Dauer und Intensität der Ein-
schränkung im Hinblick auf die bishe-
rige Nutzung, der Vermögensverlust,
die Vorhersehbarkeit, das bloße Erfas-
sen einzelner oder kleiner Gruppen und
die Frage einer prinzipiellen Änderung
oder weitgehenden Reduzierung der
mit dem Eigentum verbundenen Aus-
übungsbefugnisse maßgeblich sein. Der
Rechtsgrundsatz, bei Enteignungen
oder Eigentumsbeschränkungen die ge-
samte Vermögensminderung abzugel-
ten, bedeutet nicht zwingend, dass auch
durch geringfügige Eingriffe oder Ver-
änderungen der Nutzungsbedingungen
verwirklichte Vermögensminderungen
jedenfalls zu entschädigen wären. Erst
ab einer bestimmen konkreten Ein-
griffsintensität und hervorgehobenen
Betroffenheit („Sonderopfertheorie“) be-
steht auch eine verfassungsrechtliche
Verpflichtung für den einfachen Ge-
setzgeber zur Festlegung einer Ent-
schädigungspflicht. 

Keine Doppelentschädigung

Die Entschädigungsbestimmung im
Steiermärkischen Naturschutzrecht
stellt auf den Nutzungsbegriff ab. Al-
lein die Möglichkeit, eine Liegenschaft
zu verkaufen oder diese hypothekarisch
zu belasten, stellt noch keine „Nut-
zung“ im Sinne der Bestimmung des
§ 25 StNSchG dar. Grundsätzliche Ge-
bote und Verbote in Natura-2000-Ge-
bieten und eine sich hieraus ableiten-
de negative „Markteinschätzung“ sind
auch deshalb noch nicht entschädi-
gungsfähig, da die möglichen Bewirt-
schaftungsnachteile ohnedies im Wege
des Vertragsnaturschutzes abgegolten
werden sollen (keine Doppelentschä-
digung). 

Bei Eigentumsbeschränkungen, bei

denen es im Unterschied zur Enteig-
nung zu keinem Grundstücksentzug
kommt, stellt sich das Problem der zeit-
lichen Zuordnung. Da das Eigentum
weiter beim Eigentümer verbleibt, wer-
den nur die damit verbundenen Rech-
te vorübergehend oder dauerhaft be-
schränkt. Damit stellt sich die Frage, ob
eine „Enteignungsentschädigung“
gleich für alle Zeit eine „Nutzungsbe-
einträchtigung“ abgelten soll oder ob
zeitbezogen die sich in der jeweiligen
Periode ergebenden Beeinträchtigun-
gen der Nutzung zum Gegenstand der
von dem jeweiligen Gesetzgeber vor-
gesehenen Entschädigung gemacht wer-
den sollen. Konkrete Gebote und Ver-
bote sind notwendig, damit über eine
Entschädigungspflicht erwogen werden
kann. Tatsächliche Nutzungsbeein-
trächtigungen bzw. sich daraus erge-
bende Ertragsminderungen bzw. Be-
wirtschaftungserschwernisse sind zu
entschädigen. Eine Entschädigung fik-
tiver (bzw. abstrakter) Verwendungs-
möglichkeiten würde eine uner-
wünschte (unzulässige) vermögens-
rechtliche Besserstellung gegenüber
dem Zustand vor der naturschutz-
rechtlichen Erfassung bewirken. n

Die sozialökologische Verantwor-
tung des Grundeigentümers setzt
Naturschutzentschädigungen inhalt-
liche Grenzen. Demnach umfassen
diese vermögensrechtlichen Aus-
gleichszahlungen für schutzgebiets-
bedingt nicht mehr lukrierbare Be-
wirtschaftungserträge, können aber
keinesfalls eine zusätzliche forstbe-
triebliche Einnahmequelle darstellen.
Durch eine vollständige finanzielle
Abgeltung des tastsächlichen forst-
lichen Minderertrages aus bisher
wirtschaftlich genutzten Waldflächen
wird der Grundeigentümer in seine
Vermögensverhältnissen nicht be-
einträchtigt. Abstrakte Nutzungs-
möglichkeiten in bisher nicht ge-
nutzten Lagen können nicht ent-
schädigungswürdig sein. Letztlich
muss es bilanztechnisch für den
Waldeigentümer ohne Relevanz sein,
ob er seine bisherigen Nettoerlöse
frei Waldstraße erwirtschaftet oder
diese erntekostenfreien Erlöse direkt
als Entschädigung durch die Natur-
schutzbehörde als Entschädigungs-
betrag erhält. Da damit der vermö-
gensrechtliche Ausgleich sicherge-
stellt ist, kann es auch keinen da -
rüber hinaus gehenden Anspruch auf
eine Verkehrswertminderung geben.

Schlussfolgerung

MANAGEMENT

Der Sachverhalt

Die Steiermärkische Landesregierung
hat im Jahr 2006 mehrere Europa-
schutzgebiete (Natura 2000-Gebiete) ver-
ordnet. Die Verordnung schreibt weder
Maßnahmen noch konkrete Ge- und
Verbote vor, sondern grenzt nur ab, was
in den betroffenen Schutzgebieten zu
schützen ist. Die bisherige ordnungsge-
mäße (forstliche) Bewirtschaftung bleibt
somit unberührt. Künftig verfügte be-
hördliche Bewirtschaftungsbeschrän-
kungen sollen im Wege des Vertrags-
naturschutzes vereinbart werden. Ein
zusätzlicher Anspruch auf Verkehrs-
wertminderung bestehe daher nicht.

Entschädigungsbegehren 
des Grundeigentümers

Grundeigentümer in den Niederen
Tauern haben in einem Musterprozess
für schutzgebietsbedingte Ertrags-
minderungen, Wirtschaftsführungser-
schwernisse, sonstige erhebliche Ver-
mögensnachteile und wirtschaftlich nicht
zumutbare Aufwendungen eine Ent-
schädigung eingeklagt. Als konkrete
Nachteile wurden die nicht mehr mög-
liche Verdichtung des Wegenetzes in-
nerhalb des „Natura 2000“-Gebietes, der
Entfall des traditionellen „Kahlschlags“
und Nadelholzbaus, die eingeschränkte
Jagdbewirtschaftung, ein erhöhter Ver-
waltungsaufwand und die durch die
Schutzgebietsausweisung eintretende
Verkehrswertminderung angeführt.

Erstgerichtliche Entscheidung

Das Erstgericht wies dieses Ent-
schädigungsbegehren ab, da die Na-
turschutz verordnung selbst weder Maß-
nahmen zur Erreichung des Schutz-
zwecks noch Ge- und Verbote enthal-
te und die bisherige ordnungsgemäße
Bewirtschaftung unberührt lasse. Eine
bloße Verkehrswertminderung sei nicht
zu entschädigen.

Aufhebung 
durch das Rekursgericht

Das Rekursgericht behob diesen Be-
schluss und verwies die Rechtssache
zur neuerlichen Entscheidung nach Ver-
fahrensergänzung an das Erstgericht
zurück. Es gelte nämlich, die grund-
sätzliche Möglichkeit eines Verkehrs-
wertverlustes durch ein forstfachliches
Sachverständigengutachten abzuklären.

Entscheidung des OGHs

Der OGH bestätigte den Revisions-
rekurs des Landes Steiermark. Hierin


